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Sachverhalt 
Der Amtsausschuss des Amtes Ludwigslust-Land hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 die 
Neufassung der Hauptsatzung beschlossen. Die Rechtsaufsicht des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim hat die Satzung mit Schreiben vom 07.01.2025 zwar bestätigt, jedoch 
auf weitere Punkte hingewiesen, die bei der letzten Hauptsatzungsprüfung am 11.11.2024 
vom Landkreis übersehen wurden.  
 
Die in dem genannten Schreiben aufgeführten Hinweise wurden im aktuellen Entwurf 
berücksichtigt. 
Die Änderungen/Ergänzungen sind im Entwurf rot markiert. 
  
 
 
Beschlussantrag 
Der Amtsausschuss des Amtes Ludwigslust-Land erlässt die 1. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung des Amtes Ludwigslust-Land in der Fassung des vorliegenden Entwurfes 
Anlage, Stand 30.01.2025). 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 

Anlage/n 
1 Stellungnahme RAB vom  07.01.2025 zur Hauptsatzung 2024 (öffentlich) 

 
2 Entwurf der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 04.12.2024 

(öffentlich) 
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ENTWURF 
 
Auf der Grundlage des § 129 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270), wird nach 
Beschlussfassung des Amtsausschusses vom ………… und nach Anzeige bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde folgende Satzung erlassen: 

 
 

1. Satzung zur Änderung der  
Hauptsatzung des Amtes Ludwigslust-Land 

vom 4.12.2024 
  
  

Art. 1 
Die Hauptsatzung des Amtes Ludwigslust-Land vom 04.12.2024 wird wie folgt geändert: 

 
 
1. § 5 (Amtsvorsteher) wird wie folgt geändert: 
 
 a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
  (1)  Der Amtsvorsteher ist befugt, die übrigen Entscheidungen zu treffen, die nicht nach 
    § 134 Absatz 2 Satz 1-3 i.V.m. § 22 Abs.3 KV M-V ausschließlich dem 
    Amtsausschuss obliegen. 
         Er entscheidet über die Einstellung von Kräften geförderter Arbeitsmaßnahmen, 

   einschließlich Änderung und Aufhebung des Arbeitsverhältnisses. 
 
 
 b) Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 (5)   Der Amtsvorsteher ist oberste Dienstbehörde für die Dienstkräfte des Amtes. Über 
   den leitenden Verwaltungsbeamten übt der Amtsvorsteher die Befugnisse nach  
   Satz 1 im Einvernehmen mit dem Amtsausschuss aus. 
  
 
2. § 12 (Entschädigung) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 (3)   Die Mitglieder des Amtsausschusses sowie sachkundige Einwohner erhalten für die 
   Teilnahme an Sitzungen des Amtsausschusses und der Ausschüsse eine  
   pauschalierte  sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,00 Euro. 
   Die pauschalierte sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung wird halbjährlich auf 
   der Grundlage der Sitzungsniederschriften gezahlt. 
 
 

Artikel 2 
Ermächtigung 

 
Der Amtsvorsteher wird ermächtigt, den Wortlaut der Hauptsatzung des Amtes Ludwigslust-Land in 
der vom In-Kraft-Treten dieser Satzung an geltenden Fassung mit neuem Datum ortsüblich bekannt 
zu machen. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 
  
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ort, Datum  
 
 
     (DS) 
Unterschrift 
Amtsvorsteherin 
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